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1. Vorbemerkungen 

1 Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurde § 249 Abs. 2 HGB 
i.d.F. vor Inkrafttreten des BilMoG aufgehoben. Diese Vorschrift räumte allen Kauf-
leuten bislang die Möglichkeit ein, Rückstellungen für ihrer Eigenart nach genau 
umschriebene, dem Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr zuzuordnen-
de Aufwendungen zu bilden, wenn die Aufwendungen am Abschlussstichtag wahr-
scheinlich oder sicher, aber hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Ein-
tritts unbestimmt waren. Hauptanwendungsfall in der Praxis waren sog. Großrepa-
raturrückstellungen, d.h. Rückstellungen für regelmäßig und in größerem zeitlichen 
Abstand anfallende Instandhaltungsmaßnahmen ohne rechtliche Verpflichtung bei 
Gegenständen des Sachanlagevermögens. 

2 Durch die Streichung des § 249 Abs. 2 HGB i.d.F. vor Inkrafttreten des BilMoG soll-
ten die handelsrechtlichen Rechnungslegungsnormen an die IFRS angenähert wer-
den, nach denen Rückstellungen für reine Innenverpflichtungen grundsätzlich nicht 
gebildet werden dürfen (IAS 37.20). Indes beinhalten die IFRS für Gegenstände des 
Sachanlagevermögens in IAS 16.43-49 das Gebot, jeden Teil einer Sachanlage mit 
einem in Relation zum gesamten Wert des Gegenstands bedeutsamen Anschaf-
fungswert getrennt abzuschreiben, sofern diese einzelnen Komponenten divergie-
rende Nutzungsdauern aufweisen (components approach). Korrespondierend damit 
sind nach IAS 16.14 Aufwendungen für Großreparaturen und Großinspektionen bei 
Vorliegen der Ansatzvoraussetzungen als nachträgliche Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zu erfassen. Der Gesamtaufwand wird so verursachungsgerecht auf 
die künftigen Geschäftsjahre verteilt. 

3 Gegenstand des vorliegenden IDW Rechnungslegungshinweises ist die Beurteilung 
der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die planmäßige Abschreibung 

                                                 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 29.05.2009. 


